
Satzung des Landesverbandes Sachsen
Beschlussvorlage zur Gründungsversammlung am 8. August 2008, geändert durch:

•Landesparteitag 2009.2   am 5. September 2009, geändert durch:
•Landesparteitag 2009.3   am 5. Dezember 2010
•Landesparteitag 2012.2   am 22./23. September 2012
•Landesparteitag 2013.1   am 13. Januar 2013

§ 1 - Name, Sitz und Tätigkeitsgebiet
(1) Die Piratenpartei Deutschland Landesverband Freistaat Sachsen (PIRATEN Sachsen) ist 
Landesverband der Piratenpartei Deutschland und eine Partei im Sinne des Grundgesetzes der 
Bundesrepublik Deutschland und des Parteiengesetzes.

(2) Der Sitz des Landesverbandes ist Dresden. Dort befindet sich auch die Landesgeschäftsstelle. 
Kreisverbände und Ortsverbände des Landesverbandes Sachsen der Piratenpartei Deutschland führen 
den Namen Piratenpartei verbunden mit ihrer Organisationsstellung und dem Namen des Kreises oder 
Ortes.

(3) Das Tätigkeitsgebiet des Landesverbandes Sachsens der Piratenpartei Deutschland ist der Freistaat 
Sachsen.

§ 2 - Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft ist durch die Bundessatzung geregelt.

(2) Die Beendigung der Mitgliedschaft ist durch die Bundessatzung geregelt

§ 3 - Rechte und Pflichten
(1) Die grundlegenden Rechte und Pflichten sind in der Bundessatzung geregelt.

(2) Jeder Pirat des Landesverbandes Sachsen hat das Recht an einem Plenum teilzunehmen

§ 4a - Gliederung
(1) Der Landesverband PIRATEN Sachsen soll sich nach seinen örtlichen Bedürfnissen in Regional-, 
Kreis- und Ortsverbände untergliedern. Innerhalb der staatsrechtlichen Grenzen des Landes Sachsen 
gibt es nur einen Landesverband.

(2) Die Grenzen der Untergliederungen des Landesverbandes sind deckungsgleich mit den politischen 
Grenzen der Kreise, kreisfreien Städte, Ortsamtsbereichen und Gemeinden. Die Grenzen der 
Regionalverbände sind deckungsgleich mit denen von aneinandergrenzenden und/oder 
zusammenhängenden Gebietskörperschaften.

(3) Gebietsverbände haben das Recht zur Selbstverwaltung im Rahmen dieser Satzung und der 
Bundessatzung. Eine wirtschaftliche Betätigung ist den Untergliederungen jedoch nicht gestattet.

§ 4b - Gründung einer Untergliederung
Zum Zeitpunkt der Gründung eines Gebietsverbandes der PIRATEN Sachsen müssen dem zukünftigen 
Gebietsverband mindestens zehn Piraten angehören. Die aktuelle Mitgliederzahl des betreffenden 
Gebietsverbandes wird durch den Landesvorstand auf Anfrage durch die gründungswilligen Piraten 
mitgeteilt.
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(2) Die gründungswilligen Piraten haben ihren Gründungswillen dem Landesvorstand schriftlich 
mitzuteilen. Dazu müssen mindestens drei Piraten die Gründung unterstützen und es muss ein 
Ansprechpartner benannt werden, welcher die Gründung maßgeblich organisiert.

(3) Der Landesvorstand informiert die Piraten, die zukünftig der Gliederung angehören werden, 
schriftlich über die Gründungsbestrebungen. Ab dem Zeitpunkt der Ankündigung haben die 
gründungswilligen Piraten sechs Monate Zeit, den Gebietsverband zu gründen.

(4) Die gründungswilligen Piraten sollen die Mitwirkung an der Gründung allen betroffenen Piraten 
ermöglichen. Vor der Gründung müssen die gründungswilligen Piraten mindestens ein Treffen zum 
Thema Gründung abhalten. Auf der Tagesordnung dieses Treffens soll das generelle Vorgehen, 
mögliche Gründungstermine, Satzungsentwürfe, GO-Entwürfe besprochen werden. Außerdem können 
sich die Vorstandskandidaten den zukünftigen Mitgliedern des Gebietsverbands vorstellen.

(5) Der Termin für die Gründung des Gebietsverbandes soll durch eine Umfrage der betroffenen 
Piraten festgelegt werden. Die Einladung zur Gründung des Gebietsverbandes muss mindestens sechs 
Wochen vorher durch den Landesvorstand erfolgen.

§ 5 - Ordnungsmaßnahmen
(1) Die Regelungen zu den Ordnungsmaßnahmen, die in der Bundessatzung getroffen werden, gelten 
entsprechend auch auf Landesebene.

(2) Verstößt ein nachgeordneter Gebietsverband schwerwiegend gegen die Grundsätze oder die 
Ordnung der Piratenpartei Deutschland sind folgende Ordnungsmaßnahmen gegen nachgeordnete 
Gebietsverbände möglich: Auflösung, Ausschluss, Amtsenthebung des Vorstandes nachgeordneter 
Gebietsverbände. Als schwerwiegender Verstoß gegen die Ordnung und die Grundsätze der Partei ist 
es zu werten, wenn die Gebietsverbände die Bestimmungen der Satzung beständig und wiederholt 
missachten, Beschlüsse übergeordneter Parteiorgane nicht durchführen oder in wesentlichen Fragen 
gegen die politische Zielsetzung der Partei handeln. Die Ordnungsmaßnahmen werden vom Vorstand 
eines höheren Gebietsverbandes getroffen. Die Mitgliederversammlung des die Ordnungsmaßnahme 
treffenden Gebietsverbandes hat die Ordnungsmaßnahme am nächsten Parteitag mit einfacher 
Mehrheit zu bestätigen, ansonsten tritt die Maßnahme außer Kraft. Gegen die Ordnungsmaßnahme ist 
die Anrufung des nach der Schiedsgerichtsordnung zuständigen Schiedsgerichtes zuzulassen.

(3) Über die Ordnungsmaßnahmen i.S.d. § 5 Absatz 2 entscheidet der Landesparteitag auf Antrag des 
Landesvorstandes mit einfacher Mehrheit.

§ 6 - Organe des Landesverbandes Sachsen
(1) Organe sind der Vorstand, der Landesparteitag, das Landesschiedsgericht, das Landesplenum und 
die Gründungsversammlung.

(2) Die Gründungsversammlung tagt nur einmal, und zwar am 08.08.2008.

§ 7 - Der Landesvorstand
(1) Dem Landesvorstand gehören mindestens drei Piraten an: Ein Vorsitzender, der 
Landesschatzmeister und der Generalsekretär.

(2) Der Landesvorstand vertritt den Landesverband nach innen und außen. Er führt die Geschäfte auf 
Grundlage der Beschlüsse der Parteiorgane.

(3) Die Mitglieder des Landesvorstandes werden vom Landesparteitag oder der 
Gründungsversammlung in geheimer Wahl mindestens einmal im Kalenderjahr gewählt.

(4) Der Landesvorstand tritt mindestens viermal jährlich zusammen. Er wird vom Landesvorsitzenden 
oder bei dessen Verhinderung von einem seiner Stellvertreter schriftlich mit einer Frist von zwei 
Wochen unter Angabe der Tagesordnung und des Tagungsortes einberufen. Bei außerordentlichen 
Anlässen kann die Einberufung auch kurzfristiger erfolgen.



(5) Auf Antrag eines Zehntels der Piraten kann der Landesvorstand zum Zusammentritt aufgefordert 
und mit aktuellen Fragestellungen befasst werden.

(6) Der Landesvorstand beschließt über alle organisatorischen und politischen Fragen im Sinne der 
Beschlüsse des Landesparteitages bzw. der Gründungsversammlung.

(7) Der Landesvorstand gibt sich eine Geschäftsordnung und veröffentlicht diese angemessen. Sie 
umfasst u.a. Regelungen zu:

1.Verwaltung der Mitgliederdaten und deren Zugriff und Sicherung
2.Aufgaben und Kompetenzen der Vorstandsmitglieder
3.Dokumentation der Sitzungen
4.virtuellen oder fernmündlichen Vorstandssitzungen
5.Form und Umfang des Tätigkeitsberichts
6.Beurkundung von Beschlüssen des Vorstandes

(8) Die Führung der Landesgeschäftsstelle wird durch den Vorstand beauftragt und beaufsichtigt.

(9) Der Landesvorstand liefert zum Parteitag einen schriftlichen Tätigkeitsbericht ab. Dieser Umfasst 
alle Tätigkeitsgebiete der Vorstandsmitglieder, wobei diese in Eigenverantwortung des Einzelnen 
erstellt werden. Wird der Vorstand insgesamt oder ein Vorstandsmitglied nicht entlastet, so kann der 
Landesparteitag oder der neue Vorstand gegen ihn Ansprüche gelten machen. Tritt ein 
Vorstandsmitglied zurück, hat dieser unverzüglich einen Tätigkeitsbericht zu erstellen und dem 
Vorstand zuzuleiten.

(10) Tritt ein Vorstandsmitglied zurück bzw. kann dieses seinen Aufgaben nicht mehr nachkommen, so 
geht seine Kompetenz wenn möglich auf ein anderes Vorstandsmitglied über. Der Landesvorstand gilt 
als nicht handlungsfähig, wenn mehr als zwei Vorstandsmitglieder zurückgetreten sind oder ihren 
Aufgaben nicht mehr nachkommen können oder wenn der Landesvorstand sich selbst für 
handlungsunfähig erklärt. In einem solchen Fall ist schnellstmöglich eine außerordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen und vom restlichen Landesvorstand zur Weiterführung der 
Geschäfte eine kommissarische Vertretung zu ernennen. Diese endet mit der Neuwahl des gesamten 
Vorstandes.

(11) Tritt der gesamte Vorstand geschlossen zurück oder kann seinen Aufgaben nicht mehr 
nachkommen, so führt der dienstälteste Vorstand der nächsten Untergliederung kommissarisch die 
Geschäfte bis ein von ihm einberufener außerordentlicher Parteitag schnellstmöglich stattgefunden 
und einen neuen Landesvorstand gewählt hat.

(12) Mindestens ein Mitglied des Landesvorstandes sollte bei einem Plenum anwesend sein.

(13) Der Landesvorstand gewährleistet bei finanziellen Transaktionen das Vier-Augen-Prinzip. Die 
Hilfe von externen Rechnungsprüfern bei der Erstellung des Rechenschaftsberichts kann in Anspruch 
genommen werden.

(14) Im Landesverband Sachsen gibt es einen Ombudspiraten und einen stellvertretenden 
Ombudspiraten. Der Ombudspirat wird auf dem Landesparteitag für ein Jahr gewählt. Seine 
Aufgabenbereiche gliedern sich in: Die Kontrolle des Vorstandes, die Schlichtungsvermittlung 
zwischen einzelnen Mitgliedern, die Schlichtungsvermittlung zwischen einzelnen Mitgliedern und den 
Vorstand, sowie die Beratung dieser. Der Ombudspirat manifestiert sich in der Geschäftsordnung des 
Vorstandes. Der Weg zu einer Schiedsgerichtlichen Klärung bleibt davon unberührt.

§ 8 - Der Landesparteitag
(1) Der Landesparteitag ist die Mitgliederversammlung auf Landesebene.

(2) Der Landesparteitag tagt mindestens einmal jährlich. Die Einberufung erfolgt aufgrund eines 
Vorstandsbeschlusses oder wenn ein Zehntel der Piraten es beantragen. Der Vorstand veröffentlicht 
die Einladung mindestens 6 Wochen vorher an prominenter Stelle auf der Internetseite des 
Landesverbandes, im Piratenwiki auf der Seite des Landesverbandes und per E-Mail auf der 
Ankündigungs-Mailingliste. Eine persönliche Einladung der einzelnen Mitglieder per E-Mail wird 
empfohlen. Die Einladung hat Angaben zum Tagungsort, Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und 
der Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen gemacht werden, zu enthalten. Spätestens 2 



Wochen vor dem Parteitag sind die Tagesordnung in aktueller Fassung, die geplante Tagungsdauer und 
alle bis dahin dem Vorstand eingereichten Anträge im Wortlaut zu veröffentlichen.

(3) Ist der Landesvorstand handlungsunfähig, kann ein außerordentlicher Landesparteitag einberufen 
werden. Dies geschieht schriftlich mit einer Frist von zwei Wochen unter Angabe der Tagesordnung 
und des Tagungsortes. Er dient ausschließlich der Wahl eines neues Vorstandes.

(4) Der Landesparteitag nimmt den Tätigkeitsbericht des Landesvorstandes entgegen und entscheidet 
daraufhin über seine Entlastung.

(5) Über den Parteitag, die Beschlüsse und Wahlen wird ein Ergebnisprotokoll gefertigt, das von der 
Protokollführung, der Versammlungsleitung und dem neu gewählten Vorsitzenden oder dem 
stellvertretenden Vorsitzenden unterschrieben wird. Das Wahlprotokoll wird durch den Wahlleiter und 
mindestens zwei Wahlhelfer unterschrieben und dem Protokoll beigefügt.

(6) Der Landesparteitag wählt zwei Rechnungsprüfer, die den finanziellen Teil des Tätigkeitsberichtes 
des Vorstandes vor der Beschlussfassung über ihn prüfen. Das Ergebnis der Prüfung wird dem 
Parteitag verkündet und zu Protokoll genommen. Danach sind die Rechnungsprüfer aus ihrer Funktion 
entlassen.

(7) Der Landesparteitag wählt mindestens zwei Kassenprüfer. Diesen obliegen die Vorprüfung des 
finanziellen Tätigkeitsberichtes für den folgenden Landesparteitag und die Vorprüfung, ob die 
Finanzordnung und das PartG eingehalten wird. Sie haben das Recht, kurzfristig Einsicht in alle 
finanzrelevanten Unterlagen zu verlangen, die ihnen dann vollständig zu übergeben sind. Sie sind 
angehalten, etwa zwei Wochen vor dem Landesparteitag die letzte Vorprüfung der Finanzen 
durchzuführen. Die Amtszeit der Kassenprüfer ist deckungsgleich mit der Amtszeit der Mitglieder des 
Landesvorstandes.

(8) Der Landesparteitag tagt daneben online und nach den Prinzipien von Liquid Democracy als 
Ständige Mitgliederversammlung. Jeder Pirat im Landesverband Sachsen hat das Recht, an der 
Ständigen Mitgliederversammlung teilzunehmen. Das Stimmrecht richtet sich nach § 4 Abs. 4 der 
Bundessatzung.

(9) Die Ständige Mitgliederversammlung kann für den Landesverband verbindliche Stellungnahmen 
und Positionspapiere beschließen. Positionspapiere sind Arbeitsthesen, die als Basis und Anregung für 
weitere programmatische Arbeit dienen. Entscheidungen über die Parteiprogramme, die Satzung, die 
Beitragsordnung, die Schiedsgerichtsordnung, die Auflösung sowie die Verschmelzung mit anderen 
Parteien (§ 9 Abs. 3 Parteiengesetz) sind ausgeschlossen, insoweit kann die Ständige 
Mitgliederversammlung nur Empfehlungen abgeben.

(10) Die Geschäftsordnung der Ständigen Mitgliederversammlung, in der auch die Konstituierung der 
Ständigen Mitgliederversammlung geregelt ist, ist als Anlage dieser Satzung beigefügt und ist zugleich 
Bestandteil dieser Satzung.

(11) Die Regelungen zur Ständigen Mitgliederversammlung treten am 01. Januar 2013 in Kraft und 
treten am 31.12.2013 außer Kraft, wenn nicht der Landesparteitag zuvor die Fortdauer dieser 
Regelung mit der gem. § 14 erforderlichen Mehrheit bestätigt.

(12) Zur Korrektur sprachlicher Fehler und zur stilistischen Angleichung des zum Parteitag 
eingereichten und/oder vom Parteitag geänderten und beschlossenen Programms setzt der 
Landesparteitag eine Redaktionskommission ein. Der LPT beschließt die Einsetzung einer RK, deren 
Mitglieder vom LVor bestimmt werden. Die antragstellenden Piraten sind in die Überarbeitung der von 
ihnen initiierten Passagen einzubeziehen. Die inhaltlichen Aussagen, die bereits vom Landesparteitag 
beschlossen sind, müssen in der Bearbeitung vollständig erhalten bleiben. Die antragstellenden 
Piraten haben ein Vetorecht, um das Ergebnis der Überarbeitung zu verhindern. Sollte es zu keiner 
Einigung kommen, wird der Originalentwurf unverändert zum Parteitag gestellt oder in das Programm 
übernommen.

§ 9 - Landesschiedsgericht
(1) Rechte und Pflichten des Landesschiedsgericht sind in der Bundesschiedsgerichtsordnung als Teil 
der Bundessatzung geregelt.

(2) Die Mitglieder des Landesschiedsgericht sind unabhängig und an keine Weisung gebunden.



(3) Berufungsinstanz ist das Bundesschiedsgericht

§ 10 - Landesplenum
(1) Das Landesplenum ist eine nichtstimmberechtigte, informelle Mitgliederversammlung auf 
Landesebene.

(2) Der Vorstand des Landesverbandes hat das Landesplenum über aktuelle Entwicklungen zu 
informieren.

(3) Das Landesplenum kann dem Vorstand Empfehlungen aussprechen.

(4) Das Landesplenum kann durch nachgeordnete Gliederungen oder durch ein Zehntel der Piraten 
des Landesverbandes einberufen werden. Es sollte mindesten 5-mal jährlich stattfinden.

§ 11 - Sonderparteitag
Der Sonderparteitag dient zur Aufstellung von Kandidaten für vorgezogene Wahlen und zur 
Verabschiedung von Koalitionsverträgen. Er hat eine Einladungsfrist von einer Woche. Eine Einladung 
erfolgt per Schriftform.

§ 12 - Bewerberaufstellung für die Wahlen zu 
Volksvertretungen
(1) Für die Aufstellung der Bewerber für Wahlen zu Volksvertretungen gelten die Bestimmungen der 
Wahlgesetze und der Satzung der Bundespartei, der zuständigen Gebietsverbände sowie die in der 
Anlage zu dieser Satzung beschriebene Wahl- und Geschäftsordnung, die ebenfalls Bestandteil dieser 
Satzung ist. Die jeweilige Mitgliederversammlung zur Aufstellung der Bewerber zu Wahlen zu 
Volksvertretungen kann vor Beginn des ersten Wahlgangs abweichende Bestimmungen beschließen, 
soweit in der Anlage der Satzung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist.

(2) Für die Mitgliederversammlung zur Aufstellung einer Landesliste für die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag oder zum sächsischen Landtag wird durch den Landesvorstand mindestens sechs Wochen 
vorher per E-Mail mit Empfangsbestätigung eingeladen. Sollte keine Empfangsbestätigung innerhalb 
der ersten 2 Wochen erfolgen, lädt der Landesvorstand per Brief oder Fax mindestens 4 Wochen 
vorher ein. Es gilt per Brief das Datum des Poststempels, per Fax der vom Versender bestätigte 
Sendebericht. Maßgebend zur Einhaltung der Fristen ist das ordnungsgemäße Absenden der Einladung. 
Das Zugangsrisiko liegt ausdrücklich beim Empfänger. Die Einladung hat Angaben zu Tagungsort, 
Tagungsbeginn, vorläufiger Tagesordnung und der Angabe, wo weitere, aktuelle Veröffentlichungen 
gemacht werden, zu enthalten. Eine Unterschrift ist nicht notwendig.

(3) Die Mitgliederversammlungen zur Wahl eines Wahlkreisbewerbers werden von dem Kreisverband 
eingeladen, in dessen Bereich der Wahlkreis liegt. Die Frist aus Abs. 2 gilt entsprechend. Soweit ein 
Wahlkreis über den Bereich eines Kreisverbandes hinausgeht oder ein solcher nicht existiert, erfolgt 
die Einladung zur Mitgliederversammlung durch den Landesvorstand entsprechend der Regelung in Abs 
2.

(4) Die Mitglieder müssen im Einladungsschreiben auf die gesetzlichen Voraussetzungen ihres aktiven 
und passiven Wahlrechts hingewiesen werden. Durch Eintrag in der Anwesenheitsliste versichern die 
Mitglieder, dass sie diese Voraussetzungen erfüllen.

§ 13 - Zulassung von Gästen
(1) Der Landesparteitag, der Landesvorstand und die Gründungsversammlung können durch Beschluss 
Gäste zulassen. Im Plenum sind Gäste grundsätzlich zulässig.

(2) Ein Stimmrecht haben die Gäste nicht.



§ 14 - Satzungs- und Programmänderung
(1) Änderungen der Landessatzung können nur von einem Landesparteitag mit einer 2/3 Mehrheit 
beschlossen werden. Besteht das dringende Erfordernis einer Satzungsänderung zwischen zwei 
Parteitagen, so kann die Satzung auch geändert werden, wenn mindestens 2/3 der Piraten sich mit 
dem Antrag/den Anträgen auf Änderung schriftlich einverstanden erklären.

(2) Über einen Antrag auf Satzungsänderung auf einem Landesparteitag kann nur abgestimmt werden, 
wenn er mindestens vier Wochen vor Beginn des Landesparteitages beim Landesvorstand eingegangen 
ist.

(3) Die Regelungen aus Absatz 1 gelten ebenso für eine Änderung des Programms der Piratenpartei 
Deutschland Landesverband Sachsen.

(4) Im Übrigen gelten die Regelungen der Bundessatzung

§ 15 - Auflösung und Verschmelzung
(1) Die Auflösung des Landesverbandes kann nur durch einen Beschluss des Landesparteitages mit 
einer Mehrheit von 3/4 der zum Landesparteitag Stimmberechtigten beschlossen werden. Die 
Auflösung muss durch Zustimmung eines Bundesparteitags bekräftigt werden

(2) Im Übrigen gilt die Bundessatzung

§ 16 - Finanzordnung
(1) Es gilt im Wesentlichen die Bundesfinanzordnung

(2) Der Vorstand ist dem Vier-Augen-Prinzip verpflichtet. Jede Transaktion muss von zwei 
Vorstandsmitgliedern unterzeichnet werden.

(3) Der Schatzmeister des Landesverbandes kann gegen Transaktionen sein Veto einlegen, wenn es die 
Finanzlage erfordert.

(4) Der Schatzmeister des Landesverbandes kann von untergeordneten Gliederungen alle für den 
Rechenschaftsbericht notwendigen Daten einfordern. Sollte dies nicht möglich sein, hat er zeitnah 
Ordnungsmaßnahmen zu beantragen.

§ 17 - Verbindlichkeit dieser Landessatzung
(1) Sollten Regelungen dieser Satzung gegen die Bundessatzung verstoßen, so gelten die Regeln der 
Bundessatzung.

(2) Im Übrigen gilt die Bundessatzung.
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